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§ 34
 AÖSp - Allgemeine Österreichische Spediteurbedingungen

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2017

a) Die Annahme des Gutes verp.ichtet den Empfänger zur sofortigen Zahlung der auf dem Gute ruhenden Kosten

einschließlich von Nachnahmen. Erfolgt die Zahlung nicht, so ist das Fahr- oder Begleitpersonal berechtigt, das Gut

wieder an sich zu nehmen.

b) Unterbleibt bei der Ablieferung aus Versehen oder aus sonstigen Gründen die Bezahlung der Kosten einschließlich

von Nachnahmen, so ist der Empfänger, wenn er trotz Au7orderung den Betrag nicht zahlt, zur sofortigen

bedingungslosen Rückgabe des Gutes an den Spediteur oder im Unvermögensfalle zum Schadenersatz an den

Spediteur verp.ichtet. Die Geltendmachung eines Gegenanspruches oder eines Zurückbehaltungsrechtes sowie

Verfügungen über das Gut sind unzulässig.

In Kraft seit 01.01.1900 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 34
	AÖSp - Allgemeine Österreichische Spediteurbedingungen


